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Liebe Leserin, lieber Leser,

BERND MEISTERERNST MECHTILD DÜSING                   DIETRICH MANSTETTEN

Münster, im Februar 2009

»Alles was Recht ist« erscheint als Praxisreport unserer

Anwaltssozietät in unregelmäßiger Folge. Die vorliegen-

de Ausgabe enthält Informationen zu Rechtsfragen rund

um das Thema »Öffentlicher Dienst«. 

Der Tarifwechsel im Angestelltenbereich, die Vorhaben

des Gesetzgebers, das Beamtenrecht neu zu gestalten, die

Umsetzung der Vorgaben der Europäischen Union zum

Verbot der Diskriminierung sowie immer noch zahlrei-

che Probleme bei den Nachfolgeunternehmen der Deut-

schen Bahn und Deutschen Post werfen Rechtsfragen auf,

die den Angestellten und den Beamten im öffentlichen

Dienst unmittelbar betreffen. 

»Alles was Recht ist« soll Ihnen helfen, unnötige Fehler zu

vermeiden und Rechte konsequent wahrzunehmen.

Umfassendere Informationen – auch aus anderen Rechts-

gebieten – können Sie in unseren Mandantenseminaren

erhalten. Dieser Service unseres Büros gibt Ihnen nicht

nur die Möglichkeit, eine zusammenhängende Darstel-

lung der Sie interessierenden Problembereiche zu erhal-

ten. Darüber hinaus werden Sie durch Frage und Antwort

eine breitere Informationsgrundlage für Ihre Entschei-

dungen gewinnen. Wir laden Sie herzlich ein, dieses

Angebot zu nutzen.

Übrigens: Die in dieser Ausgabe von »Alles was Recht ist«

aufgenommenen Beiträge sowie weitere Informationen

können auch im Internet unter www.meisterernst.de einge-

sehen werden.

Recht viel Lesegewinn wünschen Ihnen

im Namen der Sozietät
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Mandanten-
seminare

2009

Unsere Themen:

Wir wollen, dass Sie informiert sind! Als Ser-

viceleistung unseres Büros bieten wir unse-

ren Mandantinnen und Mandanten sowie

allen Interessierten an, sich in unseren Man-

dantenseminaren über aktuelle Rechtsfra-

gen zu informieren. Anhand von Beispielen

werden rechtliche Probleme erläutert und

praktische Lösungsmöglichkeiten aufge-

zeigt. 

Die Veranstaltungen finden im Konferenz-

raum unseres Büros statt. Sie dauern etwa

eine Stunde und sind kostenlos. Die Teilneh-

merzahl ist begrenzt.

Eine Anmeldung ist daher unbedingt
erforderlich.

DAS VERBOT DER DISKRIMINIERUNG 
IM BEAMTENRECHT
Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verbietet seit 2006 unter anderem Be-

nachteiligungen wegen des Geschlechts, einer Behinderung, des Alters oder der

sexuellen Identität. Dieses Gesetz steht in einem erheblichen Spannungsverhält-

nis zu den alten, überkommenen Strukturen des Beamtenrechts. Das Seminar

gibt einen Überblick über die Probleme und zeigt Lösungsmöglichkeiten auf.

Termin: Freitag, 20. März 2009 · 15.00 Uhr

Referent: Dr. Frank Schulze, Fachanwalt im Verwaltungsrecht

PRÜFUNGSRECHT FÜR LEHRAMTSANWÄRTER
Nach langen Jahren der Ausbildung stellt das Zweite Staatsexamen die entschei-

dende Prüfung dar, um dem Beruf einer Lehrerin oder eines Lehrers ergreifen

zu können. Rechtswidrige Prüfungsentscheidungen haben daher gravierende

Folgen. Dieses Seminar gibt Hinweise für das Verhalten in der Prüfung, zeigt ty-

pische Fehler im Rahmen der Prüfungsentscheidung auf und stellt die Möglich-

keiten und Grenzen von Rechtsmitteln dar.

Termin: Freitag, 24. April 2009 · 15.00 Uhr

Referenten: Dr. Stefanie Loroch, Rechtsanwältin
Dr. Frank Schulze, Fachanwalt im Verwaltungsrecht

GRUNDZÜGE DER BERECHNUNG DES RUHEGEHALTS
Das beamtenrechtliche Versorgungsrecht ist aufgrund seiner zahlreichen in der

Vergangenheit vorgenommenen Änderungen und den hierdurch notwendig ge-

wordenen Übergangsregelungen in hohem Maße unübersichtlich. Dieses Semi-

nar soll einen Überblick über die Grundzüge des Versorgungsrechts gegeben, so

dass ein Bescheid über die Festsetzung des Ruhegehalts kein »Buch mit sieben

Siegeln« bleibt.

Termin: Freitag, 8. Mai 2009 · 15.00 Uhr 

Referent: Dr. Frank Schulze, Fachanwalt im Verwaltungsrecht

DISZIPLINARRECHT
Der Vorwurf eines Dienstvergehens gegenüber einer Beamtin oder einem Beam-

ten wiegt schwer, Disziplinarmaßnahmen können erhebliche Konsequenzen –

bis zu einer Entfernung aus dem Dienstverhältnis – haben. Das Seminar zeigt

die Grundzüge des Disziplinarverfahrens auf und gibt taktische Hinweise, wie

man sich verhalten sollte, wenn ein Disziplinarverfahren droht oder bereits ein-

geleitet worden ist.

Termin: Freitag, 5. Juni 2009 · 15.00 Uhr

Referent: Dr. Frank Schulze, Fachanwalt im Verwaltungsrecht

DIE BEAMTENRECHTLICHE BEURTEILUNG
Jede dienstliche Beurteilung hat entscheidenden Einfluss auf die berufliche

Laufbahn von Bewerberinnen und Bewerbern. Fehlerhafte Beurteilungen soll-

ten daher nicht akzeptiert werden. In dem Seminar werden die Möglichkeiten

und Grenzen von Rechtsmitteln gegen Beurteilungen dargestellt.

Termin: Freitag, 26. Juni 2009 · 15.00 Uhr

Referenten: Dr. Stefanie Loroch, Rechtsanwältin
Dr. Frank Schulze, Fachanwalt im Verwaltungsrecht



Bundesverwaltungsgericht entscheidet über 
das Einstellungshöchstalter für Beamte

In einem von uns geführten Verfahren hat das Bundesverwal-

tungsgericht am 19.02.2009 eine Entscheidung in einem Fall

verkündet, in dem der Mandantin die Übernahme in das Beam-

tenverhältnis mit der Begründung verweigert worden war, sie

habe das Einstellungshöchstalter am Tage der Antragstellung

überschritten.

Nach Realschule, Abschluss einer Ausbildung und anschließen-

dem Besuch des Abendgymnasiums entschloss sich die Mandan-

tin Lehrerin zu werden. Das Studium wurde erfolgreich abge-

schlossen. Die anschließende Referendarzeit endete mit dem

Zweiten Staatsexamen. Eine unbefristete Stelle als Lehrerin war

jedoch nicht zu bekommen. Vier Jahre musste sie zunächst meh-

rere befristete Arbeitsverträge akzeptieren. Als sie dann endlich

eine unbefristete Stelle erhielt, war die Freude dennoch getrübt.

Eine Übernahme in das Beamtenverhältnis wurde nämlich von

der Bezirksregierung abgelehnt, da sie das Einstellungshöchst-

alter von 35 Jahren um zwei Jahre überschritten hatte. Die

Mandantin arbeitet seit dem als Lehrerin im Angestelltenver-

hältnis. 

Nachdem die Europäische Union in der Antidiskriminierungs-

richtlinie eine Diskriminierung wegen Alters verboten hatte,

schöpfte sie neue Hoffnung und beantragte erneut ihre Über-

nahme in das Beamtenverhältnis. Auch dieser Antrag wurde von

der Bezirksregierung abgelehnt. Hiermit gab sich die Mandan-

tin jetzt aber nicht zufrieden, sondern reichte Klage ein. Nach-

dem das Verwaltungsgericht Minden die Klage abgewiesen und

das Oberverwaltungsgericht in Münster die Berufung zurück-

gewiesen hatten, wurde am 19.02.2009 vor dem Bundesverwal-

tungsgericht in Leipzig die Sache verhandelt. Jetzt kann sich die

Mandantin über einen schönen Erfolg freuen. Das Bundesver-

waltungsgericht hob nämlich die Entscheidungen des Verwal-

tungsgerichts Minden und des Oberverwaltungsgerichts Müns-

ter auf und verpflichtete die Bezirksregierung über den Antrag

auf Übernahme in das Beamtenverhältnis neu zu entscheiden.

Bei dieser Entscheidung darf das Alter der Lehrerin nun keine

Rolle mehr spielen. Sie wird sich nur noch – wie jeder andere

Bewerber auch – einer amtsärztlichen Untersuchung unterzie-

hen müssen.

Das Bundesverwaltungsgericht rügt in seiner

Entscheidung die Verwaltungspraxis des Lan-

des Nordrhein-Westfalen in den vergangenen

Jahren. In der Zeit von 2001 bis 2006 hat das

Land nämlich auf der Grundlage des so ge-

nannten Mangelfacherlasses in zahlreichen

Fällen Lehrerinnen und Lehrer, die das Ein-

stellungshöchstalter überschritten hatten,

dennoch in ein Beamtenverhältnis übernom-

men, weil sie die Lehrbefähigung für so ge-

nannte Mangelfächer hatten. Dieser Mangel-

facherlass beruhte auf einer Ausnahmegeneh-

migung in der Laufbahnverordnung. Diese

Ausnahmeregelung legt keine konkreten

Grenzen für Ausnahmen von der Höchst-

altersgrenze fest. Vielmehr wird der Verwal-

tung insoweit »freie Hand« gelassen. Diese

gesetzliche Konstruktion hält das Bundesver-

waltungsgericht für unzulässig. Aus diesem

Grunde könne einem Bewerber das Einstel-

lungshöchstalter nicht entgegengehalten

werden.

Darüber hinaus vertritt das Bundesverwal-

tungsgericht in der Entscheidung die Auffas-

sung, dass das Einstellungshöchstalter nicht

zu einer Altersdiskriminierung im Sinne des

Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und

der Antidiskriminierungsrichtlinie der Eu-

ropäischen Union führe. Diese für alle ange-

stellten Lehrerinnen und Lehrer enttäuschen-

de Rechtsauffassung des Bundesverwaltungs-

gerichts führt aber nicht dazu, dass die Fra-

ge, ob generell das Einstellungshöchstalter für

Lehrerinnen und Lehrer von 35 Jahren in

Nordrhein-Westfalen zulässig ist, vom Tisch

ist. Zurzeit ist nämlich ein Verfahren vor dem

Europäischen Gerichtshof anhängig, in dem

die Frage des Einstellungshöchstalters proble-

matisiert wird. Der Europäische Gerichtshof

wird sich voraussichtlich Ende 2009/Anfang

2010 zu dieser Frage äußern. ■

DR. FRANK SCHULZE
Fachanwalt für Verwaltungsrecht · Dipl.-Verwaltungswirt
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Das Arbeitsgericht Lübeck hat zugunsten ei-

ner von uns vertretenen Klägerin am

13.02.2009 entschieden, dass eine auf das Teil-

zeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) gestützte

Befristung unwirksam ist, wenn als Befris-

tungsgrund »Erwerb der Promotion« angege-

ben wird. Dies hat zur Folge, dass die Kläge-

rin nunmehr in einem unbefristeten Arbeits-

verhältnis steht. 

Die Befristung von Arbeitsverhältnissen be-

darf regelmäßig einer Rechtsgrundlage, da

durch die Befristung der Kündigungsschutz

umgangen wird. Nach dem TzBfG sind Befris-

tungen zulässig, wenn es für diese Befristung

sachliche Gründe gibt. Daneben ist die befris-

tete Beschäftigung wissenschaftlicher Mitar-

beiter im Wissenschaftszeitvertragsgesetz

(WissZeitVG) vom 17.04.2007 geregelt. Vor die-

sem Zeitpunkt galten entsprechende Bestim-

mungen des Hochschulrahmengesetzes

(HRG). Nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG (vor dem

17.04.2007 § 57 b Abs. 1 HRG) können Arbeits-

verträge wissenschaftlicher Mitarbeiter, die

nicht promoviert sind, nach Abschluss des

Studiums bis zu einer Dauer von sechs Jahren

befristet werden, ohne dass hierfür ein beson-

derer Grund angegeben werden muss. Sinn

dieser Regelung ist es, Nachwuchswissen-

schaftlern einen hinreichenden Zeitraum zur

Qualifizierung und den Hochschulen einen

hinreichenden Zeitraum zur Nachwuchsför-

derung zu geben. Die befristete Beschäftigung ohne Promotion

nach dem WissZeitVG wurde auf maximal sechs Jahre be-

schränkt, da der Gesetzgeber davon ausging, dass diese Zeit aus-

reicht, um Nachwuchswissenschaftler an wissenschaftliche Ar-

beit heran zu führen und eine Doktorschrift und das Promoti-

onsverfahren abzuschließen. Bisher gab es keine arbeitsgericht-

lichen Urteile zu der Frage, ob wissenschaftliche Mitarbeiter,

die innerhalb der sechs Jahre die Promotion nicht abgeschlos-

sen haben, über diesen Zeitraum hinaus nach allgemeinen ar-

beitsrechtlichen Regelungen befristet mit dem Zweck des Er-

werbes der Promotion beschäftigt werden können. Das Arbeits-

gericht Lübeck hat nunmehr entschieden, dass die befristete

Beschäftigung zum Zwecke des Erwerbes der Promotion im

WissZeitVG (früher HRG) abschließend geregelt ist und dass ei-

ne weitere Befristung eines Arbeitsverhältnisses nicht mehr mit

dem Zweck »Erwerb der Promotion« begründet werden kann.

Häufig werden wissenschaftliche Mitarbeiter befristet mit rei-

nen Dienstleistungsaufgaben beschäftigt, die mit wissenschaft-

licher Tätigkeit nichts zu tun haben und in denen kein Raum

zur Arbeit an der Promotion gegeben wird. In diesen Fällen be-

steht somit die Möglichkeit, sich in unbefristete Arbeitsverhält-

nisse einzuklagen, wenn die Sechs-Jahres-Grenze überschritten

wurde und die Befristung weiterhin mit dem Zweck »Erwerb

der Promotion« gerechtfertigt werden soll. ■
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KLAUS KETTNER
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeits- und Sozialrecht

Befristung wegen Promotionserwerb 
nach TzBfG unzulässig

A R B E I T S R E C H T



In einem von uns geführten Verfahren sowie in zwei weiteren

Verfahren hat das Bundesverfassungsgericht am 19.06.2008 ent-

schieden, dass die Vergabe von bestimmten Führungsämtern an

Beamte lediglich in einem Beamtenverhältnis auf Zeit gegen das

Grundgesetz verstößt. Das Bundesverfassungsgericht hat die

entsprechenden gesetzlichen Regelungen im nordrhein-westfä-

lischen Landesbeamtengesetz daher für verfassungswidrig er-

klärt. 

Hintergrund des Verfahrens ist eine Regelung im nordrhein-

westfälischen Landesbeamtengesetz, wonach bestimmte Füh-

rungspositionen (z.B. Schulleitungen an Gymnasien und Ge-

samtschulen) nur noch in einem Beamtenverhältnis auf Zeit

vergeben werden. Nach der gesetzlichen Regelung ruht nach

Vergabe der Führungsposition das eigentlich bestehende Beam-

tenverhältnis auf Lebenszeit. Nach dem Ablauf der 1. Amtszeit

wird geprüft, ob der Beamtin/dem Beamten die Führungsposi-

tion noch einmal in einem Beamtenverhältnis auf Zeit für eine

2. Amtszeit übertragen wird. Beide Amtszeiten haben eine Ge-

samtzeit von zehn Jahren. Erst nach Ablauf der 2. Amtszeit be-

steht die Möglichkeit, diese Führungsposition der Beamtin/dem

Beamten in dem ursprünglichen Beamtenverhältnis auf Lebens-

zeit zu übertragen. Sowohl nach Ablauf der 1. Amtszeit als auch

nach Ablauf der 2. Amtszeit besteht die Möglichkeit, diese kon-

krete Führungsposition an eine andere Person zu vergeben. Die

Beamtin/der Beamte fällt dann zurück auf das Beförderungs-

amt, das sie/er zuvor im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit inne

hatte.

Das Grundgesetz verlangt jedoch, dass alle beamtenrechtlichen

Regelungen nach den hergebrachten Grundsätzen des Berufs-

beamtentums zu gestalten sind. Einer dieser Grundsätze besagt,

dass Beförderungsämter auf Lebenszeit übertragen werden.

Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts hat dieser

Grundsatz eine entscheidende Bedeutung für die Erfüllung der

dem Berufsbeamtentum vom Grundgesetz zugewiesenen Auf-

gabe, eine stabile, an Recht und Gesetz orientierte Verwaltung

im politischen Kräftespiel sicherzustellen. Die Übertragung ei-

nes Amtes auf Lebenszeit soll verhindern, dass bei der Anwen-

dung und Umsetzung des geltenden Rechts durch die

Beamtin/den Beamten sachwidrige Erwägungen angestellt wer-
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den. Die vom Land Nord-

rhein-Westfalen angeführ-

ten Argumente, mit denen

die Notwendigkeit der Ver-

gabe von Führungsämtern

in einem Beamtenverhältnis auf Zeit darge-

legt werden sollte, werden in dem Beschluss

vollständig zurückgewiesen. 

Die Entscheidung des Bundesverfassungsge-

richts hat zur Konsequenz, dass in Zukunft

Führungsämter nicht mehr in einem Beam-

tenverhältnis auf Zeit vergeben werden dür-

fen. Vielmehr wird das entsprechende Amt –

wie früher auch – in einem Beamtenverhält-

nis auf Lebenszeit vergeben. Beamtinnen und

Beamte, denen ein Führungsamt erst vor

kurzem in einem Beamtenverhältnis auf Zeit

verliehen worden ist, können hiergegen jetzt

noch ein Rechtsmittel einlegen. Die Rechts-

mittelfrist läuft im Regelfall ein Jahr nach der

Ernennung ab. Beamtinnen und Beamte, de-

nen ein Beförderungsamt in einem Beamten-

verhältnis auf Zeit schon vor länger als einem

Jahr verliehen worden ist, sollten einen An-

trag auf sofortige unbefristete Vergabe dieses

Beförderungsamtes stellen. Über diesen An-

trag muss ermessensfehlerfrei entschieden

werden. Eine Entscheidung, die einen verfas-

sungswidrigen Zustand auch für die Zukunft

festschreiben würde, wäre ermessensfehler-

haft. ■

DR. FRANK SCHULZE
Fachanwalt für Verwaltungsrecht · Dipl.-Verwaltungswirt

Bundesverfassungsgericht erklärt 
die Vergabe von Führungspositionen 
lediglich in einem Beamtenverhältnis auf Zeit 
für verfassungswidrig

B E A M T E N R E C H T



In einer Aufsehen erregenden Entscheidung

hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-

Brandenburg am 11.09.2008 (AZ 20 Sa

2244/07) entschieden, dass die Lebensalters-

stufen im Vergütungssystem des BAT eine

nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungs-

gesetz (AGG) unzulässige Altersdiskriminie-

rung darstellen. Der Kläger war aufgrund sei-

nes Alters in die Lebensaltersstufe 39 einge-

stuft und hat mit der Klage eine Bezahlung

nach der höchsten Altersstufe durchgesetzt. 

Der BAT wird für die Angestellten des Landes

Berlin noch angewendet. Es stellt sich die

Frage, ob diese Entscheidung auch für mitt-

lerweile in die neuen Tarifverträge übergelei-

tete Beschäftigte Bedeutung haben könnte.

Diese werden zwar nicht mehr nach Lebens-

altersstufen bezahlt, ihr Vergleichsentgelt im

Zeitpunkt der Überleitung in die neuen Tarif-

verträge TVöD und TV-L wurde jedoch zumin-

dest im Bereich des Bundes und der Länder

nach den seinerzeit gezahlten Lebensalters-

stufen bemessen. Beschäftigte, die seinerzeit

nicht nach den höchsten Lebensaltersstufen

bezahlt wurden, wären im Rahmen der Überleitung unter Um-

ständen einer höheren Stufe in den jetzigen Entgeltgruppen zu-

geordnet worden. Dies kann auch heute noch Auswirkungen

auf die Höhe der Vergütung haben. Diese Beschäftigten können

zwar nicht verlangen, dass sie rückwirkend seit Überleitung

höher vergütet werden, sie können aber verlangen, dass ihr Ver-

gleichsentgelt neu berechnet wird und dass die Stufenzuord-

nung ggf. korrigiert wird. Eine etwaige höhere Vergütung kann

für sechs Monate rückwirkend geltend gemacht werden. Alle

Ansprüche, die nicht schriftlich geltend gemacht werden, ver-

fallen innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit. Es ist da-

her zu raten, sofort rückwirkend die Zahlung der höheren Ver-

gütung für sechs Monate schriftlich einzufordern. 

Das LAG Berlin-Brandenburg hat die Revision zugelassen, so dass

in dieser Frage demnächst eine Entscheidung des Bundesarbeits-

gerichts (BAG) ergehen wird. 

Das Arbeitsgericht Marburg hat in einer Entscheidung vom

26.09.2008 in der unterschiedlichen Vergütungshöhe nach

Lebensaltersstufen zwar ebenfalls eine Diskriminierung wegen

Alters gesehen, die unterschiedliche Behandlung von Arbeitneh-

mern durch die Lebensaltersstufen jedoch als gerechtfertigt

angesehen. ■

8

M
E

IS
T

E
R

E
R

N
S

T
  

D
Ü

S
IN

G
  

M
A

N
S

T
E

T
T

E
N

Bezahlung nach Lebensaltersstufen 
ist Altersdiskriminierung

KLAUS KETTNER
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Arbeits- und Sozialrecht
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Im Zuge vorgeblicher Verwaltungsmodernisierungen sowie im

Zuge von Privatisierungen öffentlicher Daseinsvorsorge kommt

es vermehrt zum Einsatz von Beschäftigten bei anderen öffent-

lichen und privaten Arbeitgebern, die nicht Arbeitsvertragspart-

ner der Beschäftigten sind. Die personalvertretungsrechtliche

Zuordnung dieser Beschäftigten ist dabei weitgehend ungere-

gelt. Welche Personalvertretung ist zuständig? Bei welcher

Behörde oder welchem Arbeitgeber besteht ein aktives oder pas-

sives Wahlrecht? 

Im Zuge der Hartz-IV-Reformen arbeiten Arbeitnehmer der Agen-

tur für Arbeit und der Kommunen in den – mittlerweile für ver-

fassungswidrig erklärten – Arbeitsgemeinschaften. Im Rahmen

der Reform des Tarifrechtes im öffentlichen Dienst sind in § 4

TVöD/TV-L erstmalig die Abordnung (vorübergehende Beschäf-

tigung ggf. bei einem anderen Arbeitgeber), die Zuweisung

(vorübergehende Beschäftigung bei einem Dritten im In- und

Ausland, bei dem TVöD/TV-L nicht zur Anwendung kommen)

und die Personalgestellung (dauerhafte Beschäftigung bei ei-

nem Dritten) geregelt. Im Rahmen der sog. Kommunalisierung

von Aufgaben des Umweltrechtes werden Arbeitnehmer des Lan-

des dauerhaft in Kommunen beschäftigt. Im Rahmen der

Reform der Versorgungsverwaltung werden die ehemaligen

Arbeitnehmer der Versorgungsämter in Kommunen beschäf-

tigt, wobei ihr Arbeitsverhältnis zum Land bestehen bleibt. In

allen Fällen ist an eine Anpassung des Personalvertretungsrechts

seitens des Gesetzgebers nicht gedacht worden. Hinzu kommen

ähnlich gelagerte Probleme beim Einsatz von Leiharbeitneh-

mern sowie bei der Beschäftigung von sog. 1-Euro-Kräften. 

Das Verwaltungsgericht Köln hat in einer Entscheidung vom

20.02.2008 (34 K 1928/07.PVL) Mitbestimmungsrechte des Per-

sonalrats einer Kommune hinsichtlich von Beschäftigten der

Kommune, die in einer Hartz-IV-Arbeitsgemeinschaft eingesetzt

werden, mit der Begründung abgelehnt, dass die Beschäftigten

keine Beschäftigten der Kommune im Sinne des LPVG NW mehr

seien. Ist diese Entscheidung richtig, würden die Beschäftigten

der Arbeitsgemeinschaften personalvertretungsrechtlich nicht

mehr vertreten. Ihnen stünde auch das aktive und passive Wahl-

recht nicht zu. Bei den Arbeitsgemeinschaften selbst kann ein

Personalrat nicht gewählt werden, da diese keine Dienststelle

im Sinne des LPVG sind. 

Personalvertretungsrecht für Beschäftigte
sichern, die bei Dritten arbeiten
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Das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

hat am 03.11.2008 – 23 K 1568/08.F.PV – ent-

schieden, dass Leiharbeitnehmern und Leih-

arbeitnehmerinnen nach § 9 des Hessischen

Personalvertretungsgesetzes das aktive Wahl-

recht für den Personalrat derjenigen Dienst-

stelle zusteht, in der sie seit mindestens drei

Monaten aufgrund einer Arbeitnehmerüber-

lassung tätig sind. Das Verwaltungsgericht

Frankfurt hat die Beschäftigteneigenschaft

im Sinne des Hessischen Personalvertretungs-

gesetzes für Leiharbeitnehmer anerkannt. 

Unseres Erachtens kann es nicht sein, dass Be-

schäftigte des öffentlichen Dienstes ohne Per-

sonalvertretung sind. Dementsprechend soll-

ten die Personalräte der Vertragsarbeitgeber

die Mitbestimmungsrechte bei Maßnahmen,

die Beschäftigte betreffen, die nicht mehr in

die Dienststelle eingegliedert sind, notfalls ge-

richtlich geltend machen. In entsprechenden

Verfahren werden Personalräte durch uns ver-

treten. Auch wenn diese gerichtlichen Verfah-

ren letztlich erfolglos sein sollten, können die

entsprechenden gerichtlichen Entscheidun-

gen genutzt werden, um Druck auf die Poli-

tik auszuüben. Derzeit ist nicht erkennbar,

dass die Politik sich dieses Problems in irgend-

einer Weise annimmt. Alle personalvertre-

tungsrechtlichen Fragen im Zusammenhang

mit dem Einsatz von Beschäftigten bei Drit-

ten müssen dringend geklärt werden. Auch

das gesellschaftliche und politische Problem-

bewusstsein in diesen Fragen muss geschaf-

fen werden. Dies geht nur, wenn entsprechen-

de Mitbestimmungsrechte bei Maßnahmen

gegenüber diesen Beschäftigten eingefordert

werden. ■

P E R S O N A LV E R T R E T U N G S R E C H T



Über diese Frage hatte im Dezember 2008 das Verwaltungs-

gericht Gießen zu entscheiden. Ein Hochschullehrer, der nach

der Besoldungsgruppe W 2 besoldet wird, hatte sich mit einer -

Klage an das Gericht gewandt, weil nach seiner Auffassung die

Besoldung nicht dem verfassungsrechtlichen Alimentations-

prinzip entspreche und daher zu niedrig sei. Ihm würden 

keine zusätzlichen Leistungsbezüge gewährt. Das bloße Grund-

gehalt sei nicht angemessen. Das Verwaltungsgericht hält 

diese Argumentation für zutreffend. Da die Besoldung von Pro-

fessorinnen und Professoren aber durch ein Gesetz geregelt ist,

konnte das Verwaltungsgericht nicht selbst abschließend über

diese Frage entscheiden. Es hat daher dem Bundesverfassungs-

gericht die Angelegenheit vorgelegt, damit dieses darüber 

entscheiden kann, ob die in Rede stehende Besoldung mit dem

Alimentationsprinzip im Einklang steht.

Zwar stehe es dem Gesetzgeber im Rahmen seines weiten gesetz-

geberischen Spielraums frei, das Besoldungsrecht fortzuent-

wickeln, verschiedenartige Gesichtspunkte zu berücksichtigen,

neue Akzente zu setzen und zum Beispiel auch die Struktur der

Besoldungsordnungen zu ändern. Im vorliegenden Fall sei aber

der verfassungsrechtlich gewährleistete Kernbestand des Ali-

mentationsprinzips nicht gewahrt. Die neu geregelte Besoldung

von Professorinnen und Professoren stelle keine angemessene

Alimentierung dar. Dabei sei ausschließlich auf das Grundge-

halt ohne Berücksichtigung der Leistungsbezüge abzustellen.

In dem vorgesehenen Vergabesystem würden nämlich die Leis-

tungsbezüge denknotwendig voraussetzen, dass eine nicht uner-

hebliche Zahl von Professoren keine Leistungszulagen erhalten

könnten, damit für ausgesuchte Kandidaten ausreichende Mit-

tel zur Verfügung stehen würden. Im Vergleich zur früher be-

stehen Besoldung sei das Besoldungsniveau um etwa 25 % abge-

senkt worden, obwohl sich weder die Aufgaben, noch die Ver-

antwortungsbereiche geändert hätten. Eine nachvollziehbare

Begründung hierfür gebe es nicht.

Ferner würde die neue Besoldung nicht dem sich aus dem Ali-

mentationsprinzip ergebenden so genannten Abstufungsgebot

entsprechen. Danach seien die Bezüge der Beamten, entspre-

chend der unterschiedlichen Wertigkeit und Verantwortung der

Ämter, abzustufen. Nach den Berechnungen des Verwaltungs-

gerichts könne aber zum Beispiel ein akademischer Rat der Be-

soldungsgruppe A 13 im Endgrundgehalt mehr verdienen als

Im Jahre 2002 regelte der Bundesgesetzgeber

die Besoldung von Professorinnen und Profes-

soren neu. Die früher nach Dienstaltersstufen

gegliederte C-Besoldung wurde durch die al-

tersunabhängige W-Besoldung ersetzt. Das

sich aus den Besoldungsgruppen W2 und W3

ergebende Grundgehalt kann durch variable

Leistungsbezüge erhöht werden. Diese Leis-

tungsbezüge können aus Anlass von Beru-

fungs- und Bleibeverhandlungen, für beson-

dere Leistungen in Forschung, Lehre, Kunst,

Weiterbildung und Nachwuchsförderung so-

wie für die Wahrnehmung von Funktionen

oder besonderen Aufgaben im Rahmen der

Hochschulverwaltung oder der Hochschul-

leitung gewährt werden. Damit wurde vom

Gesetzgeber erstmalig in einem Teilbereich

der beamtenrechtlichen Besoldung eine Leis-

tungsvergütung als wesentlicher Bestandteil

der Bezüge eingeführt.

Diese Neuregelung war von Anfang an unter

Juristen heftig umstritten. Sie steht nämlich

in einem erheblichen Spannungsverhältnis

zu dem im Beamtenrecht verfassungsrecht-

lich vorgegebenen Grundsatz, wonach Beam-

te zu alimentieren sind. Dieses Alimentations-

prinzip verpflichtet den Dienstherrn nach

ständiger Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts, den Beamten und seine Fami-

lie lebenslang seinem Amt angemessen zu ali-

mentieren, d.h. ihm nach seinem Dienstrang,

nach der mit seinem Amt verbundenen Ver-

antwortung und nach der Bedeutung des Be-

rufsbeamtentums für die Allgemeinheit ent-

sprechend der Entwicklung der allgemeinen

wirtschaftlichen Verhältnisse einen angemes-

senen Lebensunterhalt zu gewähren. Es stellt

sich dann die Frage, ob diese verfassungs-

rechtliche Vorgabe auch dann erfüllt wird,

wenn einer Professorin oder einem Professor

keine zusätzlichen Leistungsbezüge gewährt

werden.
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Bundesverfassungsgericht 
entscheidet über die Angemessenheit 

der Besoldung von Professoren

DR. FRANK SCHULZE
Fachanwalt für Verwaltungsrecht · Dipl.-Verwaltungswirt

B E A M T E N R E C H T



der ihm vorgesetzte W 3-Professor.

Schließlich würden außerhalb des öf-

fentlichen Dienstes für vergleichbare

und auf der Grundlage vergleichbarer

Ausbildung erbrachte Tätigkeiten höhe-

re Gehälter gezahlt.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht abseh-

bar, wann das Bundesverfassungsgericht

in dieser Angelegenheit eine Entschei-

dung treffen wird. Betroffene Professo-

rinnen und Professoren sollten daher je-

weils bei der zuständigen Stelle ihrer bis-

herigen Besoldung widersprechen und

von ihrem Dienstherrn verlangen, dass

sie amtsangemessen besoldet werden.

Der Eingang dieses Antrags sollte jeweils

bestätigt werden. Sodann kann einer

Aussetzung des Verfahrens bis zur Ent-

scheidung des Bundesverfassungs-

gerichts zugestimmt werden. Diese Vor-

gehensweise ist von entscheidender Be-

deutung, um dem jeweils Betroffenen ei-

nen Nachzahlungsanspruch für den Fall

zu sichern, dass das Bundesverfassungs-

gericht der Rechtsauffassung des Ver-

waltungsgerichts Gießen folgt und der

Gesetzgeber anschließend eine erhöhte

Besoldung festlegt. In vergleichbaren

Verfahren in der Vergangenheit haben

die zuständigen Behörden sich nämlich

geweigert, auch denjenigen eine Besol-

dungsnachzahlung zu gewähren, die

vorher ihrer Besoldung nicht widerspro-

chen hatten. ■

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am

20.01.2009 entschieden, dass der Jahresurlaub

eines Arbeitnehmers nicht erlischt, wenn die-

ser innerhalb des Kalenderjahres und bis zum Ende des Über-

tragungszeitraumes arbeitsunfähig ist und seinen Urlaub nicht

nehmen kann.

Nach § 26 TVöD ist der Erholungsurlaub im laufenden Kalen-

derjahr zu gewähren; ist dies aus persönlichen oder dienst-

lichen Gründen nicht möglich, kann er übertragen werden

und muss bis zum 31.03. oder, wenn dies wegen Arbeitsunfähig-

keit oder dienstlichen Gründen nicht möglich ist, spätestens

bis zum 31.05. des Folgejahres angetreten werden. Nach stän-

diger Rechtsprechung des Bundsarbeitsgerichts (BAG) war der

Urlaub verfallen, wenn er wegen Arbeitsunfähigkeit nicht bis

zum Ablauf des Übertragungszeitraumes genommen werden

konnte. Dieser Rechtsprechung wird durch die neue Entschei-

dung des EuGH ein Riegel vorgeschoben. Der Verlust des Ur-

laubsanspruches sei nur dann möglich, wenn der betroffene

Arbeitnehmer auch tatsächlich die Möglichkeit gehabt hätte,

seinen Urlaub zu nehmen. Arbeitnehmer, die während des ge-

samten Kalenderjahres und über den Übertragungszeitraum

hinaus krank geschrieben seien, hätten diese Möglichkeit je-

doch nicht. Gleiches gelte auch, wenn die Arbeitnehmer vor

ihrer Arbeitsunfähigkeit im Kalenderjahr gearbeitet haben.  ■

EuGH: 
Anspruch auf bezahlten 
Jahresurlaub bleibt trotz
Krankheit bestehen
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Beamte haben einen Anspruch auf amtsange-

messene Beschäftigung, dies gilt auch im Hin-

blick auf die Nachfolgeunternehmen der

Deutschen Bundesbahn und Bundespost. Be-

amte dürfen keiner Behörde zugewiesen wer-

den, deren Zweck sich darin erschöpft, sie auf

unbestimmte Zeit für Qualifizierungsmaß-

nahmen und vorübergehende Einsätze her-

anzuziehen. 

Ende 2008 hat das Bundesverwaltungsgericht

noch einmal explizit klargestellt: »Die Deut-

sche Telekom AG muss den verfassungsrecht-

lichen Anspruch eines bei ihr tätigen Beam-

ten auf amtsangemessene Beschäftigung er-

füllen, sobald ihn der Beamte geltend macht.

Die Aufforderung, sich auf freie Stellen zu be-

werben, verstößt dagegen gegen Art. 33 Abs.

5 GG.« (BVerwG, Urteil vom 18.09.2008 – 2 C

126.07). 

Aus der allgemeinen Pflicht zum vollen be-

ruflichen Einsatz gemäß § 54 Satz 1 BBG er-

gebe sich keine Bewerbungspflicht des Beam-

ten. Weigert sich der Beamte, den Bewer-

bungsaufforderungen Folge zu leisten, verlet-

ze er keine Dienstpflicht, so das Bundesver-
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waltungsgericht. Denn derartige Bewerbungen eröffnen nur die

ungewisse Möglichkeit, einen dauerhaften Arbeitsplatz zu er-

halten. Die erfolglosen Bewerber bleiben letztlich ohne amtsan-

gemessene Beschäftigung. 

Der Disziplinarsenat hatte in einem Urteil aus dem Jahr 2004

ausgeführt, von dem Beamten könne eine aktive Mitwirkung

an der Vermittlung in eine neue Beschäftigung eines anderen

Unternehmensteils erwartet werden, dies betreffe auch Bewer-

bungsschreiben (BVerwG, 07.09.2004 – 1 D 20/03). In den Urteils-

gründen aus dem Jahr 2008 wird hierauf Bezug genommen und

deutlich hervorgehoben, dass dies nur gelte, solange der Beam-

te die Bedingungen akzeptiere, die der Dienstherr für den Zu-

stand der Beschäftigungslosigkeit aufgestellt hat. Sobald der Be-

amte jedoch seinen Beschäftigungsanspruch geltend mache,

treffe den Dienstherrn eine Bringschuld – das heißt, der

Dienstherr muss tätig werden, nicht der Beamte. ■

Amtsangemessene Beschäftigung bei Nachfolge-
unternehmen der Deutschen Bundesbahn 
und der Deutschen Bundespost

DR. STEFANIE LOROCH
Rechtsanwältin

B E A M T E N R E C H T
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Das Bundesverwaltungsgericht hat am 27.08.2008 – 6 P

11.07 – entgegen der fast einheitlichen Rechtsprechung

der unteren Instanzen entschieden, dass die Zuordnung

von neu eingestellten Beschäftigten zu den Stufen der

Entgelttabelle eine Eingruppierung darstellt und mitbe-

stimmungspflichtig ist (§ 75 Abs. 1 Nr. 2 BPersVG; § 72

Abs. 1 Nr. 4 LPVG NW). Das Mitbestimmungsrecht kann

nicht nur in der Zukunft, sondern auch rückwirkend für

alle seit Inkrafttreten des TVöD bzw. TV-L vorgenomme-

nen Einstellungen eingefordert werden.

Zu Zeiten des BAT erfolgte die Zuordnung zu den Stufen

bzw. den Lebensaltersstufen rein mechanisch, was be-

deuten soll, dass keinerlei Entscheidungsspielräume der

Dienststelle bestanden. Eine Beteiligung des Personal-

rates bei der Stufenzuordnung kam daher nicht in Be-

tracht. Nur auf den ersten Blick sind die entsprechenden

Regelungen der neuen Tarifverträge genauso aufgebaut.

In § 12 TVöD/’TV-L ist die Eingruppierung in die Entgelt-

gruppen geregelt, während § 16 TVöD/TV-L eine Rege-

lung über die Stufen der Entgelttabelle enthält. Im Ge-

gensatz zu den Regelungen des BAT erfolgt die Stufen-

zuordnung jedoch nicht mehr schematisch. Erkennt der

Arbeitgeber bei der Einstellung von Beschäftigten Zeiten

einschlägiger Berufserfahrung sowie Zeiten vorheriger

förderlicher Berufstätigkeit an, wird der Beschäftigte

nicht der Stufe 1 zugeordnet, sondern rückt nach § 16

Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 2 bis 4 TVöD/§ 16 Abs. 2 Satz 2

bis 4 TV-L in eine höhere Stufe. Ebenso wie bei der Zu-

ordnung zu den Entgeltgruppen wird der Arbeitnehmer

also im Rahmen der Einstellung auch bei Stufenzuord-

nung in ein kollektives Entgeltschema eingereiht. Die

Stufenzuordnung im Sinne der Tarifverträge ist daher

eine Eingruppierung im Sinne der Personalvertretungs-

gesetze. 

Der Personalrat kann verlangen, dass ihm alle seit In-

krafttreten der neuen Tarifwerke anlässlich von Einstel-

lungen vorgenommenen Einstufungen nachträglich zur

Mitbestimmung vorgelegt werden. ■

Stufenzuordnung nach § 16 TVöD/TV-L
mitbestimmungspflichtig 

P E R S O N A LV E R T R E T U N G S R E C H T
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Das Oberverwaltungsge-

richt des Landes Nordrhein-

Westfalen hatte sich 2006

mit der Frage auseinanderzusetzen, inwie-

weit Tarifverträge auf der DB AG zugewiese-

ne Beamte Anwendung finden (OVG NRW, Ur-

teil vom 22.06.2006 - 1 A 2632/04). In diesem

Zusammenhang führte der Senat aus, der Be-

amte sei nicht Arbeitnehmer der Aktiengesell-

schaft, sondern habe einen einheitlichen Sta-

tus als unmittelbarer Bundesbeamter des Bun-

deseisenbahnvermögens; der Bund ist daher

nach wie vor Dienstherr des Beamten. Anläss-

lich der Zuweisung wird kein zusätzliches

Arbeitsverhältnis begründet und kein Arbeits-

vertrag mit der DB AG geschlossen. Die Arbeit-

nehmereigenschaft wird lediglich für die

Anwendung des Betriebsverfassungsgesetzes

fingiert.

Hintergrund des Rechtsstreits vor dem OVG

war das tarifvertraglich geregelte Leistungs-

anreizsystem im personenbedienten Verkauf

im Unternehmensbereich Fernverkehr LAS-

TV vom 27.03.1998. Leistungsprämien nach

diesem System seien keine Bezüge im Sinne

des § 2 Abs. 1 BBesG, so das OVG. Sie besäßen

keinen Alimentationscharakter, sondern sei-

en vielmehr ein Instrument zur Steigerung

des Leistungswillens der Bahnbediensteten

im Interesse der Wirtschaftlichkeit und Leis-

tungsfähigkeit und damit eine Leistung be-

sonderer Art.

DR. STEFANIE LOROCH
Rechtsanwältin

Geltendmachung eines
Leistungsentgeltes nach

dem Tarifvertrag 
»Leistungsanreizsystem«

der DB AG

B E A M T E N R E C H T

Der oben angesprochene einheitliche Status als Beamter hat zur

Konsequenz, dass bei Streitigkeiten über die Zahlung einer sol-

chen Prämie nicht die Anrufung der ordentlichen Gerichte mög-

lich, sondern nur der Verwaltungsrechtsweg eröffnet ist. Damit

weicht der Senat von der Auffassung des Verwaltungsgerichts-

hofs Baden-Württemberg (Beschluss vom 26.01.1995 – 4 S

3368/94) ab.

Anspruchsgrundlage für einen Prämienanspruch des Beamten

ist nach Auffassung des OVG nicht der Tarifvertrag. Dieser gel-

te aufgrund fehlender Arbeitnehmereigenschaft nicht unmit-

telbar. Vielmehr komme den tarifvertraglichen Regelungen, den

entsprechenden Protokollnotizen und Betriebsvereinbarungen

gegenüber dem Beamten der Charakter von Verwaltungsvor-

schriften zu.

Der Einzelne kann aus Verwaltungsvorschriften indes keinen

unmittelbaren Anspruch herleiten. Die Bindungswirkung er-

streckt sich grundsätzlich nur auf den Innenbereich der Ver-

waltung. Infolge der praktischen Anwendung begründen sie je-

doch vor dem Hintergrund des Gleichheitsgrundsatzes (Art. 3

GG) eine Selbstbindung der Verwaltung, aus der der Beamte ei-

nen eigenständigen Anspruch ableiten kann. ■



Nach § 53 Abs. 3 BAT waren Arbeitnehmer nach einer Beschäftigungszeit von

15 Jahren, frühestens jedoch nach Vollendung des 40. Lebensjahres, unkündbar.

Ihnen konnte nur noch aus in ihrer Person oder in ihrem Verhalten liegenden

wichtigen Gründen fristlos (außerordentlich) gekündigt werden (§ 55 Abs. 1

BAT). Auch nach § 34 Abs. 2 TVöD bzw. TV-L können Beschäftigte nach Vollen-

dung des 40. Lebensjahres und einer Beschäftigungszeit von mehr als 15 Jahren

nur aus einem wichtigen Grund gekündigt werden. Ein solcher liegt z. B. dann

vor, wenn ein Arbeitnehmer den Arbeitgeber bestohlen hat. Der tarifliche Kün-

digungsschutz der längerfristig Beschäftigten im öffentlichen Dienst hat sich

somit so gut wie nicht geändert. Lediglich betriebsbedingte Kündigungen bei

Auflösung der gesamten Dienststelle sollen in Zukunft in gewissem Maße

erleichtert sein. Für die Beschäftigten, die beim Tarifwechsel zum 01.10.2005

bzw. zum 01.11.2006 bereits tariflich unkündbar waren, hat sich die rechtliche

Situation überhaupt nicht geändert. Dennoch versuchen öffentliche Arbeit-

geber vermehrt, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur einvernehmlichen

Auflösung des Arbeitsverhältnisses gegen Zahlung einer Abfindung zum Zwecke

des Personalabbaus zu überreden. Dabei wird darauf hingewiesen, dass die Auf-

lösung des Arbeitsverhältnisses zur Vermeidung einer Kündigung erfolgt. Hier

soll die Verunsicherung der Beschäftigten im Zusammenhang mit dem Tarif-

wechsel ausgenutzt werden, um Personal abzubauen. Auflösungsverträgen im

öffentlichen Dienst sollte allenfalls nach ausführlicher rechtlicher Beratung zu-

gestimmt werden. Im Regelfall ist es den öffentlichen Arbeitgebern nicht mög-

lich, sich von Beschäftigten zu lösen, die älter als 40 Jahre sind und mehr als

15 Jahre beschäftigt wurden. Kündigungen, die gegenüber Arbeitnehmern

außerhalb des öffentlichen Dienst auf der Grundlage des Kündigungsschutz-

gesetzes bei Vorliegen personen-, verhaltens- oder betriebsbedingter Gründe aus-

gesprochen werden können, sind im öffentlichen Dienst bei Erreichen der so-

genannten Unkündbarkeit weiterhin nicht möglich. ■

Tarifliche Unkündbarkeit 
ist im Kern erhalten geblieben
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KLAUS KETTNER
Rechtsanwalt · Fachanwalt für Arbeits- und Sozialrecht
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Für die einen ist es die längst überfällige

»Straffung« und Beschleunigung verwaltungs-

rechtlicher Auseinandersetzungen, für die an-

deren der Verlust einer kostengünstigen

Rechtsschutzmöglichkeit: Die Reform des

Widerspruchsverfahrens. 

§ 68 Abs. 1 und 3 VwGO bestimmt, dass vor

der Erhebung einer Anfechtungs- oder Ver-

pflichtungsklage die Rechtmäßigkeit und

Zweckmäßigkeit des Verwaltungsaktes in ei-

nem Vorverfahren zu prüfen sind. Einer sol-

chen behördlichen Überprüfung bedarf es in-

des nicht, wenn ein Gesetz dies bestimmt.

Die Landesgesetzgeber sind mittlerweile tätig

geworden und haben Regelungen geschaffen,

die teilweise stark voneinander abweichen. In

Bayern beispielsweise wurde in vielen Berei-

chen das Widerspruchsverfahren abgeschafft,

u.a. im Schul-, Sozial- und Landesbeamten-

recht sowie dem Prüfungsrecht dabei jedoch

ein Wahlrecht eingeräumt. D. h., der Bürger

kann alternativ direkt Klage erheben oder zu-

vor das Widerspruchsverfahren durchführen. 

In Nordrhein-Westfalen wurde das Wider-

spruchsverfahren durch das Zweite Bürokra-

tieabbaugesetz aus dem Jahr 2007 ebenfalls

weitgehend abgeschafft. Gem. § 6 Abs. 1 AG

VwGO NRW ist ein Widerspruch gegen bela-

stende Verwaltungsakte, die während des

Zeitraums vom 01.11.2007 bis zum 31.10.2012

bekannt gegeben werden, grundsätzlich nicht

mehr zulässig. Etwas anderes gilt jedoch im

Prüfungs-, Schul- und Ausbildungsförde-

rungsrecht sowie im Rundfunkgebühren-

recht, außerdem soweit Bundesecht oder Eu-

roparecht die Durchführung eines Vorverfah-

rens erfordern. Sonderregelungen gibt es zu-

gleich für Fälle der Drittbetroffenheit. Ein

Wahlrecht wie in Bayern besteht indes nicht.

DR. STEFANIE LOROCH
Rechtsanwältin

Reform des Widerspruchsverfahrens

Als durchaus problematisch erweist sich die weitgehende Ab-

schaffung des Widerspruchsverfahrens im Bereich des Beam-

tenrechts. Dienstrechtliche Beurteilungen müssen nun unmit-

telbar mit der Klage angefochten werden. Dies ist nicht nur aus

finanzieller Sicht nachteilig (mit Einreichung der Klage werden

zugleich Gerichtskosten fällig), sondern auch vor dem Hinter-

grund des Prüfungsumfangs der Gerichte. Ähnlich wie bei prü-

fungsrechtlichen Entscheidungen stehen den beurteilenden

Vorgesetzten Bewertungsfreiräume zu, die das Gericht nicht an-

tasten kann. Eine vollumfängliche Überprüfung ist daher nicht

mehr gewährleistet. Das im Prüfungsrecht bereits etablierte

außergerichtliche, gesetzlich nicht normierte Überdenkungs-

verfahren könnte hier möglicherweise Abhilfe schaffen. Es gibt

jedoch Behörden, die die Durchführung mit Hinweis auf das ab-

geschaffte Widerspruchsverfahren ablehnen. Es wird sich zei-

gen, wie die Rechtsprechung in NRW mit diesem Problem in Zu-

kunft umgehen wird.

In Niedersachsen hat man mit dem Gesetz zur Modernisierung

der Verwaltung vom 31.12.2004 zwar ebenfalls grundsätzlich

das Vorverfahren abgeschafft, jedoch zahlreiche Ausnahmen

beibehalten; so ausdrücklich im Landesbeamtengesetz auch für

die Überprüfung dienstrechtlicher Beurteilungen. 

Festzustellen ist, dass die unterschiedlichen Landesregelungen

der Übersichtlichkeit für den Bürger nicht dienlich sein dürf-

ten. Ob diese Form der »Straffung« des Verfahrens langfristig die

gewünschten Effizienzeffekte erbringt, bleibt abzuwarten. ■

B E A M T E N R E C H T
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Altersteilzeit jetzt durchsetzen

Noch bis zum Ende des Jahres 2009 haben Arbeitneh-

mer, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, bei Vorlie-

gen der übrigen Voraussetzungen Anspruch auf den

Abschluss eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses nach

§ 2 Abs. 2 des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteil-

zeitarbeit (TV ATZ). Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis muss vor

dem 01.01.2010 beginnen.

Immer wieder versuchen öffentliche Arbeitgeber, den Anspruch

auf Abschluss von Altersteilzeitarbeitsverträgen abzulehnen.

Die Ablehnung eines Antrags auf Altersteilzeit bei über 60-Jähri-

gen ist nur zulässig, wenn dringende betriebliche oder dienst-

liche Bedürfnisse entgegen stehen (§ 2 Abs. 3 TV ATZ). 

In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) am 23.01.2007 ent-

schiedenen Fall hat der Arbeitgeber den Anspruch auf Alters-

teilzeit abgelehnt, weil bereits mehr als 5 % der Beschäftigten

Altersteilzeitarbeitsverträge besitzen würden. Er berief sich da-

bei auf eine Regelung des Altersteilzeitgesetzes (§ 3 Abs. 1 Satz

1 Nr. 3 ATG, sog. Überforderungsschutz). Das BAG hat der Argu-

mentation des Arbeitgebers eine Absage erteilt. Der Arbeitgeber

könne sich auf den sog. Überforderungsschutz nur dann beru-

fen, wenn gerade durch den neuen Altersteilzeitarbeitsvertrag

des Klägers die 5 %-Quote überschritten würde. 

In einem weiteren am 23.01.2007

entschiedenen Fall hatte der Arbeit-

geber den Anspruch des Arbeitneh-

mers nicht grundsätzlich abgelehnt,

bot allerdings nur eine Altersteilzeit-

beschäftigung für die Dauer von zwei Jahren

an, obwohl der Arbeitnehmer gerade das 60.

Lebensjahr vollendet hatte. Das BAG hat klar

gestellt, dass ein tariflicher Anspruch auf Ab-

schluss eines Altersteilzeitarbeitsverhältnis-

ses mit ungekürzter Laufzeit besteht. Der Ar-

beitgeber kann nicht willkürlich einen Alters-

teilzeitarbeitsvertrag mit kürzerer Restlauf-

zeit des Arbeitsverhältnisses anbieten. 

Des Weiteren können sich die Arbeitgeber zur

Ablehnung des Anspruches auf Altersteilzeit

nicht auf die Kosten berufen, die bei Nachbe-

setzung des Arbeitsplatzes zusätzlich für den

neu eingestellten Arbeitsplatzinhaber anfal-

len. Das Landesarbeitsgericht Köln hat am

20.11.2006 entschieden, dass diese Kosten der

Altersteilzeit immanent sind und keine drin-

genden betrieblichen Gründe zur Ablehnung

des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses nach § 2

Abs. 3 TV ATZ darstellen. ■

KLAUS KETTNER
Rechtsanwalt · Fachanwalt für Arbeits- und Sozialrecht
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Stellt eine chronische Erkrankung

ein Hindernis für die Übernahme

in ein Beamtenverhältnis dar? Gilt

dies selbst dann, wenn die Erkran-

kung aktuell keine Beschwerden

verursacht, ein späterer Krankheitsschub aber

nicht ausgeschlossen ist? Diese Fragen stellen

sich häufig, wenn eine Bewerberin/ein Bewer-

ber in das Beamtenverhältnis übernommen

werden will. Schließlich verlangt das Gesetz,

dass neben der fachlichen und charakterli-

chen Eignung auch die gesundheitliche Eig-

nung für das angestrebte öffentliche Amt

nachgewiesen wird. Dies gilt nicht nur im

Hinblick auf die speziellen körperlichen An-

forderungen, die beispielsweise Polizei- und

Feuerwehrbeamte vorweisen müssen. Auch

bei Verwaltungsbeamten wird die gesundheit-

liche Eignung durch eine amtsärztliche Un-

tersuchung geprüft.

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bun-

desverwaltungsgerichts wird eine gesundheit-

liche Eignung nur dann bejaht, wenn eine

große Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass

eine vorzeitige Versetzung in den Ruhestand

nicht erfolgen wird und keine lang andauern-

den Krankheitszeiten auftreten werden. Bei

chronischen Erkrankungen wird diese Pro-

gnose, die vom Amtsarzt zu stellen ist, häufig

zu Lasten der Bewerberin/des Bewerbers aus-

fallen.

Diese strengen gesundheitlichen Anforderun-

gen für eine Übernahme in ein Beamtenver-

hältnis werden aber in Frage gestellt durch

das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz

(AGG), das im Jahr 2006 in Kraft getreten ist.

Danach ist jede unmittelbare und jede mittel-

bare Diskriminierung wegen einer Behinde-

rung verboten. Führt somit eine chronische

Erkrankung zu einer Behinderung, darf sie

nicht zum Anlass genommen werden, eine

Übernahme in das Beamtenverhältnis zu ver-

weigern.

Rechtliche Probleme ergeben sich daraus, dass weder das AGG

noch die dem Gesetz zu Grunde liegende Antidiskriminierungs-

richtlinie der Europäischen Union definieren, was unter einer

Behinderung im Sinne des Gesetzes zu verstehen ist. Der Euro-

päische Gerichtshof hat in einer Entscheidung vom 11.07.2006

entschieden, dass der Begriff der Behinderung eine Einschrän-

kung umfasst, die insbesondere auf physische, geistige oder

psychische Beeinträchtigungen zurückzuführen ist und ein

Hindernis für die Teilhabe des Betreffenden am Berufsleben bil-

det. Im Gegensatz zu einer bloßen Erkrankung werde die Be-

hinderung dadurch gekennzeichnet, dass diese Einschränkung

wahrscheinlich für eine lange Dauer bestehen wird.

Die sich aus dieser Definition ergebenden Konsequenzen für

die Prüfung der gesundheitlichen Eignung bei Übernahme in

ein Beamtenverhältnis sind in der Rechtsprechung noch nicht

geklärt. Kommt nämlich der Amtsarzt zu dem Ergebnis, dass

eine spätere vorzeitige Versetzung in den Ruhestand aufgrund

einer chronischen Erkrankung nicht vollständig ausgeschlos-

sen werden kann, so würde die Weigerung, den Betreffenden

in den Beamtenstatus zu übernehmen, dokumentieren, dass

die Erkrankung ein Hindernis für die Teilnahme am Berufs-

leben darstellt. Das Verbot der Diskriminierung wegen einer

Behinderung muss dann wieder dazu führen, dass die Bewer-

berin/der Bewerber dennoch in das Beamtenverhältnis über-

nommen wird.

Bis zu einer endgültigen Klärung dieser Rechtsfragen durch die

Rechtsprechung sollten Bewerberinnen und Bewerber mit chro-

nischen Erkrankungen, die in das Beamtenverhältnis übernom-

men werden wollen, zunächst versuchen darzulegen, dass ih-

re Erkrankung das Risiko einer vorzeitigen Versetzung in den

Ruhestand oder von langen Krankheitszeiten nicht erhöht.

Kann ein derartiger Nachweis aufgrund der Schwere oder der

Besonderheiten der Erkrankung nicht geführt werden, sollte

rechtzeitig ein Schwerbehindertenausweis bei der zuständigen

Stelle beantragt werden. Auch wenn der Grad der Behinderung

lediglich auf einen geringen Wert festgelegt wird, kann das Vor-

liegen einer Behinderung und folglich das Verbot einer Diskri-

minierung damit nachgewiesen werden. Wenn die für die Ent-

scheidung zur Übernahme in das Beamtenverhältnis zuständi-

gen Stellen dies nicht akzeptieren wollen, so sollten gegen die

entsprechenden Entscheidungen in jedem Fall Rechtsmittel

eingelegt werden. ■

Übernahme in das Beamtenverhältnis 
trotz chronischer Erkrankung?

DR. FRANK SCHULZE
Fachanwalt für Verwaltungsrecht · Dipl.- Verwaltungswirt

B E A M T E N R E C H T
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Die Befristung eines Arbeitsverhältnisses bedarf zu ihrer Wirk-

samkeit der Schriftform (§ 14 Abs. 4 Teilzeit- und Befristungsge-

setz - TzBfG). Eine nur mündliche Vereinbarung der Befristung

ist nichtig mit der Folge, dass bei Vertragsbeginn nach § 16 Satz

1 TzBfG ein unbefristetes Arbeitsverhältnis entsteht. Wird erst

nach Vertragsbeginn die Befristung schriftlich vereinbart bzw.

ein schriftlicher Arbeitsvertrag geschlossen, führt dies nicht da-

zu, dass die zunächst formnichtige Befristung wirksam wird.

Der Beschäftigte steht in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis.

Dies hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) nunmehr wiederholt

klargestellt (vgl. Urteil vom 16.04.2008 – 7 AZR 1048/06 –). 

Gerade bei Kettenbefristungen kommt es im öffentlichen Dienst

häufig vor, dass der neue Vertrag, mit welchem die Verlänge-

rung vereinbart werden soll, erst nach Ablauf der alten Befris-

tung zur Unterschrift vorgelegt wird. In diesen Fällen entsteht

ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, wenn bereits vorher münd-

lich die befristete Verlängerung mit dem Arbeitgeber bespro-

chen wurde. Anders liegt der Fall, wenn über die Beendigung

des Arbeitsverhältnisses und die Dauer des Arbeitsverhältnisses

Schriftformerfordernis bei Befristung – 
nachträgliche Schriftform ist unwirksam

KLAUS KETTNER
Rechtsanwalt · Fachanwalt für Arbeits- und Sozialrecht

KLAUS KETTNER
Rechtsanwalt · Fachanwalt für Arbeits- und Sozialrecht

A R B E I T S R E C H T

Befristungen wegen 
Haushaltsmitteln überprüfen lassen
Durch die Befristung von Arbeitsverhältnissen wird immer der

Kündigungsschutz umgangen. Aus diesem Grunde benötigen

Befristungen von Arbeitsverhältnissen eine gesetzliche Grund-

lage. Das Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) gestattet die Be-

fristung bei Vorliegen eines sachlichen Grundes. Ein sachlicher

Grund nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 TzBfG liegt vor, wenn der Ar-

beitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet wird, die haushalts-

rechtlich für eine befristete Beschäftigung bestimmt sind und

er entsprechend beschäftigt wird. 

Nicht alle Haushaltstitel für die befristete Beschäftigung von Ar-

beitnehmern entsprechen den Anforderungen der Rechtspre-

chung an die Vorschrift des TzBfG. Die Befristung wegen Haus-

haltsmitteln ist nur dann zulässig, wenn der Arbeitnehmer aus

Haushaltsmitteln vergütet wird, die mit einer konkreten Sachre-

gelung auf der Grundlage einer nachvollziehbaren Zweckset-

zung für eine nur vorübergehende Beschäftigung vorgesehen

sind. Dies ist nicht der Fall, wenn Haushaltsmittel lediglich all-

gemein für die Beschäftigung von Arbeitnehmern im Rahmen

zunächst nicht gesprochen wurde und erst

nach Arbeitsbeginn ein schriftlicher Arbeits-

vertrag mit einer Befristung geschlossen wur-

de. In all diesen Fällen ist es daher immer rat-

sam, sich rechtlichen Rat einzuholen, bevor

irgendetwas unterschrieben wird. 

War ein alter befristeter Vertrag wegen fehlen-

der Schriftform unwirksam und wird ein neu-

er Vertrag nunmehr rechtzeitig vor Vertrags-

beginn unterschrieben, kann man sich auf die

Unwirksamkeit des alten Vertrages nicht

mehr berufen. 

Wichtig ist auch, dass die Unwirksamkeit ei-

ner Befristung spätestens innerhalb von drei

Wochen nach Ablauf der vermeintlich verein-

barten Befristung gerichtlich geltend ge-

macht wird. ■

von befristeten Arbeitsverhältnissen bereit ge-

stellt werden oder dem befristet beschäftig-

ten Arbeitnehmer überwiegend Daueraufga-

ben des öffentlichen Arbeitgebers übertragen

werden. Dies hat das Bundesarbeitsgericht

(BAG) in einem Urteil vom 07.05.2008 – 7 AZR

198/07 – klar gestellt. 

Sind Arbeitsverhältnisse mit der Begründung

befristet, dass eine Vergütung aus hierfür be-

reit gestellten Haushaltsmitteln erfolgt, lohnt

sich immer eine rechtliche Überprüfung. Ist

die Befristung unwirksam, steht der Beschäf-

tigte in einem unbefristeten Arbeitsverhält-

nis. Die Entfristung muss spätestens inner-

halb von drei Wochen nach Ablauf des verein-

barten Vertragsendes gerichtlich geltend ge-

macht werden. ■



Überleitung in den TVöD – 
Bildung des Vergleichsentgeltes

Nach § 5 Abs. 1 des Tarifvertrages zur Überlei-

tung der Beschäftigten in den TVöD war für

die Zuordnung der Beschäftigten zu den Stu-

fen der Entgelttabelle des TVöD ein Vergleichs-

entgelt auf der Grundlage der im September

2005 erhaltenen Bezüge zu bilden. Hierbei

kam es zu verschiedenen Ungerechtigkeiten,

die Gegenstand der in den Instanzen unter-

schiedlichen Rechtsprechung wurden. Nach

und nach werden diese Rechtsfragen durch

das Bundesarbeitsgericht (BAG) abschließend

entschieden, wobei die Entscheidungen nur

zum Teil positiv für die Beschäftigten sind. 

Am 18.12.2008 (Az 6 AZR 287/07) hat das BAG

entschieden, dass einer Klägerin von Anfang

an die Besitzstandszulage für die kinderbezo-

genen Entgeltbestandteile zustand, wenn sie

im September 2005 Elternzeit in Anspruch

nahm. Die Tarifvertragsparteien durften Ar-

beitnehmer, die im September 2005 Eltern-

zeit in Anspruch nahmen, nicht vom An-

spruch auf die Besitzstandszulage wegen kin-

derbezogener Entgeltbestandteile nach § 1

TVÜ-VKA ausnehmen. Diese Ausnahme ver-

stieß gegen Art. 6 des Grundgesetzes (Schutz

von Ehe und Familie). 

Dem entgegen war die Klage eines Beschäftigten, der mit einer

Person verheiratet war, die nach beamtenrechtlichen Grundsät-

zen einen Familienzuschlag erhält, auf Einbeziehung des Ver-

heiratetenzuschlages in das Vergleichsentgelt am 30.10.2008 vor

dem BAG erfolglos (Az 6 AZR 682/07). Nach Auffassung des BAG

waren die Tarifvertragsparteien berechtigt, bei der Bildung des

Vergleichsentgeltes zur Sicherung des Besitzstandes den Orts-

zuschlag, den ein Ehepartner weiterhin erhielt, in der Weise zu

berücksichtigen, dass der Verheiratetenzuschlag nicht in das

Vergleichsentgelt einberechnet wurde. 

Bereits am 26.10.2007 (Az 6 AZR 95/07) entschied das BAG, dass

bei der Bemessung des Vergleichsentgeltes nur der Ortszuschlag

der Stufe 1 (ledig) zugrunde zu legen ist, wenn der im Anwen-

dungsbereich des BAT verbliebene Ehegatte des überzuleiten-

den Beschäftigten wegen einer Teilzeitbeschäftigung nur den

entsprechend seiner Teilzeit gemäß § 34 BAT gekürzten Ortszu-

schlag beanspruchen kann. Diese Konstellation ist besonders

ungerecht, da hier das Familieneinkommen durch den Tarif-

wechsel gekürzt wurde, obwohl dies nach den Grundsätzen der

Tarifvertragsparteien eigentlich bei Überleitung in den TVöD

nicht der Fall sein sollte. 

Noch nicht vom BAG entschieden ist der Fall, dass der im An-

wendungsbereich des BAT verbliebene Ehegatte lediglich befri-

stet beschäftigt ist. Die Befristung kann dazu führen, das zukünf-

tig der Verheiratetenzuschlag gänzlich wegfällt. Nach den bis-

herigen Urteilen ist aber zu befürchten, dass auch in diesem

Fall keine andere Entscheidung gefällt wird. ■

KLAUS KETTNER
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeits- und Sozialrecht 
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MECHTILD DÜSING
Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt im Hochschulrecht (Numerus clausus), im

Erbrecht und im europäischen Landwirtschaftsrecht.

Frau Düsing ist Rechtsanwältin und Notarin sowie Fachanwältin für Erbrecht und

Verwaltungsrecht. Sie ist Autorin eines Buches zur europäischen Milchmarktord-

nung sowie zahlreicher Beiträge in juristischen und landwirtschaftlichen Fachzeit-

schriften.

Frau Düsing ist Mitglied des Vorstandes des Deutschen Anwaltvereins Berlin (DAV) und Vorsitzende der

Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen im DAV.

Außerdem ist sie in vielen Frauenvereinigungen engagiert, zum Beispiel im Zonta International sowie

im Deutschen Juristinnenbund. 

Über uns

BERND MEISTERERNST
Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf dem Gebiet des Arbeits-

und Sozialrechts, einschließlich des dazu gehörenden Privatver-

sicherungsrechts (Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung und

private Krankenversicherung) sowie dem Versorgungsrecht freier

Berufe (Ärzte- und Anwaltsversorgung usw.). Er ist ferner Renten-

berater im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung.

Herr Meisterernst ist Fachanwalt für Arbeits- und Sozialrecht. Er leitet das Fachinstitut für

Sozialrecht beim Deutschen Anwaltsinstitut in Bochum, das sich der Aus- und Fortbildung

von Rechtsanwälten auf dem Gebiet des Sozialrechts widmet.

DIETRICH MANSTETTEN
Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im individuellen

Arbeitsrecht, Betriebsverfassungsrecht und im Personalvertre-

tungsrecht.

Herr Manstetten ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für

Arbeitsrecht. Er ist regelmäßig als Referent in der arbeits-

rechtlichen Fortbildung tätig.

DR. FRANK SCHULZE
Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist das Landwirtschaftsrecht, das Subventions-

recht sowie das Beamtenrecht. Sein besonderes Interesse gilt dem Erbrecht

und Steuerrecht.

Herr Dr. Schulze ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht sowie

Dipl.-Verwaltungswirt. Er ist Autor eines Buches zum europäischen

Marktordnungsrecht sowie zahlreicher Beiträge in juristischen und

landwirtschaftlichen Fachzeitschriften. Herr Dr. Schulze ist Mitglied des

Deutschen Forums für Erbrecht e.V.



22

M
E

IS
T

E
R

E
R

N
S

T
  

D
Ü

S
IN

G
  

M
A

N
S

T
E

T
T

E
N

KLAUS KETTNER
Herr Kettner arbeitet in den Bereichen Arbeits- und Sozialrecht.

Ein besonderer Schwerpunkt seiner arbeitsrechtlichen Tätigkeit

ist das Recht des öffentlichen Dienstes.

Weiter umfasst die arbeitsrechtliche Tätigkeit das kollektive

Arbeitsrecht (Tarifrecht, Betriebsverfassungsrecht und

Personalvertretungsrecht).

Herr Kettner ist Fachanwalt für Arbeits- und Sozialrecht.

WILHELM ACHELPÖHLER
Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist das Verwaltungsrecht, insbesondere das

Hochschulrecht, das kommunale Abgabenrecht, das Kommunalverfassungs-

recht sowie das öffentliche Baurecht.

Herr Achelpöhler ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Er ist Autor zahlrei-

cher Beiträge zum Hochschul- und Kommunalrecht. Er wurde mehrfach von

Gesetzgebungsorganen der Länder als Sachverständiger auf dem Gebiet des

Hochschulrechts und des Polizeirechts angehört.

Herr Achelpöhler war vor seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt wissenschaftlicher

Mitarbeiter am Institut für Öffentliches Wirtschaftsrecht an der Westfälischen Wilhelms-

Universität Münster bei Prof. Dr. Dirk Ehlers. Er ist Mitglied im Ausschuss Gefahrenabwehrrecht

des Deutschen Anwaltsvereins, im Republikanischen Anwaltsverein/Anwältinnen und Anwälte

für Demokratie und Menschenrechte und der International Association Of Lawyers Against

Nuclear Arms, IALANA, Deutsche Sektion. 

PROF.  DR.  AXEL STEIN
Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im Arbeits- und im

Erbrecht. Herr Rechtsanwalt Prof. Dr. Stein ist Autor rechts-

wissenschaftlicher Bücher und Beiträge auf diesen Gebieten. 

Bis zu seinem Eintritt in die Sozietät arbeitete er als Hoch-

schullehrer an der Fachhochschule Münster, der Universität

Hannover und der Universität Magdeburg. Während dieser

Zeit war er vielfach als Referent bei Schulungen von haupt-

und ehrenamtlichen Richtern der Arbeitsgerichtsbarkeit

sowie von Betriebs- und Personalräten tätig. Auch heute ist Herr Rechtsanwalt

Prof. Dr. Stein regelmäßig als Referent in der arbeitsrechtlichen Fortbildung tätig.

BURKARD LENSING,  LL.M.
Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im Vertrags-, Wirtschafts- und Zivilrecht.

Hierzu zählen u. a. privates Bau-, Verkehrs- und Mietrecht. Sein besonderes

Interesse gilt dem Problemkomplex Versicherung / Haftung / Schaden.

Rechtsanwalt Lensing ist Fachanwalt für Versicherungsrecht. Er hat den

Postgraduiertenstudiengang Versicherungsrecht an der Westfälischen Wilhelms-

Universität absolviert. Er führt den Titel »Master of Insurance Law« (LL.M.). Vor

seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt war Rechtsanwalt Lensing wissenschaftlicher

Mitarbeiter am Institut für öffentliches Wirtschaftsrecht an der Universität

Münster. Er ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft »Versicherungsrecht« sowie im Arbeitskreis

»Personen- und Krankenversicherung« im Deutschen Anwaltverein. Ferner ist er Mitglied des Förderver-

eins der Forschungsstelle für Versicherungswesen der Universität Münster.
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DR.  STEFANIE LOROCH
Frau Rechtsanwältin Loroch ist auf dem Gebiet des Verwaltungs-

rechts tätig. In diesem Zusammenhang bearbeitet sie vornehm-

lich die Bereiche des Beamtenrechts sowie des Schul- und

Hochschulrechts. Ihr Interesse gilt hierbei insbesondere den

speziellen Problemen des Prüfungsrechts, der Anerkennung von

Studien- und Prüfungsleistungen und schulrechtlichen

Fragestellungen.

ANTJE DUDENBOSTEL
Frau Rechtsanwältin Dudenbostel ist auf

dem Gebiet des Sozial-, Familien- und

Arbeitsrechts tätig. 

DR. DIRK SCHUMACHER
Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im allgemeinen Wirtschaftsrecht und im Landwirt-

schaftsrecht. Sein besonderes Interesse gilt dem Gebiet des Computer- und Internetrechts, dem

Gesellschaftsrecht und der Anwaltshaftung.

Herr Dr. Schuhmacher ist Autor eines Buchs zum Computerrecht und mehrerer Beiträge zum

Softwarerecht in Fachzeitschriften. Vor seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt war er als wissen-

schaftlicher Mitarbeiter am Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster bei Prof. Dr. Thomas Hoeren im Rahmen

eines vom Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes geförderten Projekts tätig.

VERONICA BUNDSCHUH
Frau Rechtsanwältin Bundschuh ist im individuellen und kollektiven Arbeitsrecht

tätig. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in der Beratung und Vertretung von

Betriebsräten, bei Rechtsfragen der Unternehmensstrukturierung, der betrieblichen

Arbeitszeitgestaltung sowie beim Einsatz moderner Informationstechnologien im

Betrieb und bei insolvenzrechtlichen Fragen.

Frau Bundschuh ist Fachanwältin für Arbeitsrecht. Sie kann auf eine mehrjährige

Tätigkeit in einem großen Industrieunternehmen zurückblicken. Frau Bundschuh ist

als Referentin in der arbeitsrechtlichen Weiterbildung tätig.

DR. RITA COENEN
Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt im Scheidungs-,

Sozial- und Unterhaltsrecht.

Frau Dr. Coenen ist Fachanwältin für Familien- und 

Sozialrecht. Sie ist Autorin verschiedener Beiträge 

zum Familien- und Verfahrensrecht in juristischen

Fachzeitschriften.

Frau Dr. Coenen ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft

Familienrecht des Deutschen Anwaltvereins.
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